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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
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	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
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	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Spritzgussmaschine (Kunststoffverarbeitung mittels Spritzgussverfahren)
	DokID: 2102
	AP2: 
	Speichern: 
	Arbeitsplatz: 
	APname: Spritzgussmaschine (Kunststoffverarbeitung mittels Spritzgussverfahren)
	Taetigkeit: 
	AnzArbeitnehmer: 
	Kurzbesch: Herstellung von diversen Kunststofferzeugnissen im "Spritzgussverfahren", Maschinen rüsten und Einrichten, Nachfüllen von Granulatmischungen, Entnahme der produzierten Teile, händische Nachbearbeitung (z.B. Gussgrat mittels Messer entfernen, ...), Teile teilweise komplettieren, Qualitätskontrolle der produzierten Teile, Produzierte Teile auf Paletten Schlichten, Maschinenreinigung etc. ...
	Ermittlung: 
	Datum: 
	: 
	OENormen: * Arbeitsmittelverordnung (AM-VO), insbes. §§ 15, 24, 41-46, 57     
* Aktuelle Merkblätter und Broschüren wie z.B.:
  - der Allgemeinen Unfallversicherung AUVA (unter: www.auva.at)
  - Arbeitsinspektion AI (unter: www.arbeitsinspektion.gv.at)
* ÖNORM EN 692, 418, 954-1 
* ÖNORM EN 693 - Hydraulische Pressen - Werkzeugmaschinen – Sicherheit     
* ÖNORM EN 13736 - pneumatische Pressen - Sicherheit-Werkzeugmaschinen
* etc.
	SFK: 0
	AM: 0
	SVP: 0
	BO: 0
	Beilagen: 
	ja: 0
	ja: 1
	ja: 1
	ja: 1
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 1
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 1
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	Hinweis: 
	Hinweis: Mutterschutzgesetz (MSchG) §4 (2) 1 und 2
	Hinweis: Kinder- und Jugendbeschäftigungsgesetz (KJBG) §6 Abs. 1 Z7
	Hinweis: KJBG §6 Abs. 1 Z7
	Angaben: Wenn bewegliche Teile einen Hub von mehr als 6 mm haben können, dann:
Verbot für Jugendliche!
erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung, mit Gefahrenunterweisung im Rahmen des Berufsschulunterrichts 
nach zwölf Monaten, unter Aufsicht für Lehrlinge
KJBG § 6: § 6 (1) Z 9  Arbeitsmittel mit Fang- und Einzugsstellen durch rotierende Teile; Ausnahmen: § 6 (1)  
sofern an den Arbeitsmitteln bestehende Unfallgefahren durch geeignete Maßnahmen (Zweihandschaltung, 
Lichtschranken oder andere trennende Schutzeinrichtungen oder -vorrichtungen) beseitigt sind; 
§ 6 (3)  Störungsbeseitigung, Einstell-, Wartungs-, Programmier-, Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten an in 
Betrieb befindlichen Arbeitsmitteln, sonstigen Anlagen und Einrichtungen, soweit dies gefahrlos möglich ist.
	Hinweis: event. Lärmuntersuchung bei > 80dB bzw. 85dB
	Hinweis: 
	Hinweis: Hautschutz, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe (mind. S2), Schutzkleidung, Schutzbrille, Gehörschutz usw. (siehe PSA-Liste)
	Hinweis: eventuell: Lärmzonen / EX Zonen
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: Reinigungs- und Lösemittel, diverse Stoffe für den Betrieb von Anlagen usw. (siehe Liste gefährliche Arbeitsstoffe)
	Hinweis: Pressen, Hebezeuge, Stapler,  Lastaufnahmemittel, elektrische Anlage, ...(siehe Liste Prüfplichten)
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Textfeld3: 
	Gefährdung: Aufenthalt im Gefahrenbereich von beweglichen Teilen
	Gefährdung: Betreten des Gefahrenbereiches
	Gefährdung: Programmierungs- und Einstellarbeiten bei Normalgeschwindigkeit
	Gefährdung: Unkontrollierte Bewegung von Maschninenteilen durch mangelhafte Verständigung/Koordination
	Gefährdung: Unkontrollierte Bewegung von Maschninenteilen  durch Fehlbedienung
	Gefährdung: Unkontrollierte Bewegung von Maschninenteilen  durch Fehlbedienung
	Gefährdung: Elektrische Gefährdung durch E-Technik der Maschine/Anlage selbst
	Gefährdung: Verwendung gefährlicher Arbeitsstoffe im Produktions-/Prozessablauf der Maschine/Anlage
	Gefährdung: Verwendung gefährlicher Arbeitsstoffe bei Reinigungsarbeiten (Lösemittel, Reinigungs/Desinfektionsmittel), fest und flüssig
	Gefährdung: Handhabung von Lasten (Montage, Demontage, An/Abtranspor
	Gefährdung: Sturz/Fall/Rutschgefahr durch mangelnde Aufstiegshilfe und Standort
	Gefährdung: Sturz/Fall/Rutschgefahr durch Öl/Wasser/Granulat etc. am Boden und/oder Maschine
	Gefährdung: Verbrennungsgefahr durch heiße Teile und flüssigen Kunststoff, ..
	Gefährdung: Brand-  und Explosionsgefahr
	Gefährdung: Brand-  und Explosionsgefahr:
- Mühlenraum
- Granulat - Transportsystem
- Silo/Rohrleitung
- Reinigung
	Gefährdung: Schneiden mit dem Messer beim Auspacken von Material / öffnen von Granulatsäcken / entfernen von Gußgrat bei produzierten Teilen, ..
	Massnahmen: * Betriebsanleitungen und Herstellerangaben 
  beachten!
* Geeignete Schutzeinrichtungen und 
  Maßnahmen setzen
* Betriebsanleitungen und Herstellerangaben 
  beachten!
* reduzierte Geschwindigkeiten.
* Technische Maßnahmen z.B. Schrittsteuertaster
	Massnahmen: * Betreten nur bei Programmier- und Einstellungsarbeiten sowie für Einschulungszwecken erlaubt. Es gilt in diesen Fällen: 1. im Gefahrenbereich des Arbeitsmittels dürfen sich nur die unbedingt erforderlichen Personen aufhalten; 2. Wenn die Arbeitsmittel nicht ausgeschaltet werden können, ist die Bewegungsgeschwindigkeit auf ein ungefährliches Maß zu reduzieren; 3. gefahrbringende Abfolge mehrerer Bewegungen ist zu verhindern (Schrittschaltung oder Tippbetrieb mittels Tasten ohne Selbsthaltung)
	Massnahmen: * Wenn Geschwindigkeitsreduzierung nicht möglich ist, sind Schutzmaßnahmen zu setzen und durchzuführen, wie z.B. Einrichtung eines sicheren Ortes für das Arbeiten, Aufsicht durch geeignete fachkundige Person außerhalb des Arbeitsbereiches mit Stillsetzungsmöglichkeit durch Notausschalteinrichtung.
	Massnahmen: * Ausreichende Koordination zwischen dem u.U. 
  verschiedenem Fach- und 
  Instandhaltungspersonal (intern/extern) und 
  Betrieb/Produktions-Personal
* Ausreichende Koordination zwischen dem u.U. 
  verschiedenem Fach- und 
  Instandhaltungspersonal (intern/extern) und 
  Betrieb/Produktions-Personal
* Ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern, 
  gilt sinngemäß für alle Energiemedien (Strom 
  Pressluft, Hydraulik, Wasser, ... usw.)
=> Maschine / Anlage ausschalten 
     (Netztrennschalter) und mit Vorhandschloss, 
     etc. gegen Wiedereinsschalten sichern!

	Massnahmen: * Bereitstellung der Betriebs/Wartungsanleitung
* Betriebsanleitungen und Herstellerangaben 
  beachten!
* Ausreichende Kenntnisse über den 
  Funktionsablauf der Maschine/Anlage vermitteln
  (Schulung / Unterweisung / Information, ..)
	Massnahmen: * Bereitstellung der Betriebs/Wartungsanleitung
* Betriebsanleitungen und Herstellerangaben 
  beachten!
* Ausreichende Kenntnisse über den 
  Funktionsablauf der Maschine/Anlage vermitteln
  (Schulung / Unterweisung / Information, ..)
	Massnahmen: * Ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern
  - Besondere Maßnahmen bei Arbeiten unter 
    Spannung (s. eigene Grundevaluierung)
	Massnahmen: * Sicherheitsdatenblätter und Herstellerangaben 
  beachten!
* Ausreichende Info/Kenntnisse, Unterweisung
* Entleerung, Wegsperren, Abschotten, Abblenden
* Pumpen-Förderschnecken-Förderbänder-AUS, 
  usw.
* Bereitstellung und Verwendung der 
  erforderlichen / geeigneten PSA

	Massnahmen: * Sicherheitsdatenblätter und Herstellerangaben 
  beachten!
* Ausreichende Info/Kenntnisse, Unterweisung
* Entleerung, Wegsperren, Abschotten, Abblenden
* Pumpen-Förderschnecken-Förderbänder-AUS, 
  usw.
* Bereitstellung und Verwendung der 
  erforderlichen / geeigneten PSA
	Massnahmen: * Bei Heben von Hand aus: 
- Fehlbelastung vermeiden
- klar definierter Standort, 
- Helfer
- Wenn möglich geeignete Hilfsmittel oder 
  Transportmittel verwenden.
	Massnahmen: * geeignete und geprüfte Aufstiegshilfen zur 
  Verfügung stellen und auch verwenden!
* Möglichst fixe Bühne mit Brust-Mittelwehr, 
  Fußleiste
   - Leiter, Griffe, Bügel an Maschine fix montiert
   - Transportables (fahrbares ?) Gerüst
   - Hubarbeitsbühne
   - Stapler/Kran mit zugelassenem Arbeitskorb
   - Leiter, Stehleiter möglichst mit Podest 
   - Absturzsicherung bei Bedarf
   - Geeignete, rutschfeste Schuhe
	Massnahmen: * In der Unterweisung AN diesbezüglich 
  entsprechend Anweisen diese Art von 
  Gefahrenstellen SOFORT zu beseitigen!
* Ordnung, Sauberkeit, Ölbinder usw.
  - Geeignete, rutschfeste Schuhe (PSA)
    verwenden!
	Massnahmen: * Bereitstellung der Betriebs/Wartungsanleitung
* Betriebsanleitungen und Herstellerangaben 
  beachten!
* Ausreichende Kenntnisse über den 
  Funktionsablauf der Maschine/Anlage vermitteln
  (Schulung / Unterweisung / Information, ..)
* Besondere Vorsicht beim Ausspritzen von 
  Spritzdüsen!
* Spritzkuchen in geeigneten Behälter enstorgen
* Heiße Teile / Bereiche durch Piktogramm:
  "Warnung vor Heißen Teilen" kennzeichnen
* Heiße Teile abdecken.
* Brennbare Materialien entfernen
	Massnahmen: * Bereitstellung der Betriebs/Wartungsanleitung
* Betriebsanleitungen und Herstellerangaben 
  beachten!
* EX Schutzdokumente gemäß VEXAT § 5 
  erstellen!
  => Siehe Evaluierung nach VEXAT!
* Potentielle Bereiche wie Rohrleitungssystem für
  Granulat und Lagersilo müssen über einen
  Potentialausgleich ("Erdung") verfügen!
* Behördenauflagen beachten!
* Brandmeldeanlage installieren wenn dies 
  erforderlich sein sollte.
* Regelmäßige Prüfungen und Wartungsarbeiten 
  durchführen!
	Massnahmen: * Betriebsanleitungen und Herstellerangaben 
  beachten!
* EX Schutzdokumente gemäß VEXAT § 5 
  erstellen!
  => Siehe Evaluierung nach VEXAT!
* Potentielle Bereiche wie Rohrleitungssystem für
  Granulat und Lagersilo müssen über einen
  Potentialausgleich ("Erdung") verfügen!
* Staubablagerungen regelmäßig entfernen:
> Keine Druckluft verwenden!
> Geeigneten "EX-Geschützten" Staubsauger 
   EX Klasse beachten!) zur Verfügung stellen 
   und verwenden!
> Temperaturüberwachungen / Rauchmelder bei
   Riemenantrieben / Lager / ... installieren!
	Massnahmen: * Schnittfesten Handschuh 
  (Kevlarhandschuh nach EN 388) für Material 
  führende Hand verwenden
* Auf richtige Schneidetechnik achten, Messer 
  vom Körper weg führen.
* Nicht ablenken lassen
* Rutschfester Boden
* Rutschfeste Schuhe, sicherer Stand muss 
  gewährleistet sein!
* Gesicherte Zwischenablage (Messerkalter / 
  Trichter / Magnetschiene, etz. ..)
* Messer rechtzeitig nachschärfen!
	Zuständiger: 
	Termin: 
	Kontrolle: 
	Schaltfläche1: 
	addLineMassnahmen: 



